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PRÄSIDENTEN�ONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A.Z.: S - 786/Sch 

Betreff: 

Wien I., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

2. September 1986 
A. Z.: ........................................... . Wien, am ...................................... . 

�etriffi G��ETZENT��!t 
z, . ...... _....:::._ .. 1 .... _ ., .,,� _ 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

D.tum: 0 8. SEP. 1986 

IV_III '� .. e.- � 
- i7 Uiüc'( E( 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fami
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenaus-

gleichsgesetz 1967 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnis

nahme zu überreichen. 

25 Beilagen Für den Generalsekretär: 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

ABSCHRift 

S-?E�6.,/Sch 
Zum Schr e i ben vom 14. Juli 1986 
G.Z.: 23 0102/2-11/3/86 

An das 
8undesministerium fQr 
Familie, JU':1end I.md 
Konsume�tenschutz 

Himmelpfortgasse 4 
1010 �'h ,:,n 

. 2.9.1986 
WIen, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wien L, Läwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

Betye�f: E�twuyf eines 3��cesgesetzes, mit dem das Fami
lienlastenaussieichsgesetz 1967 geändert wird 

reichs nimmt zum vo r gel e g t en Entwurf einer Novelle zum 

F an-, i 1 i en 1.35 t en au ':.1::;2. e 1 c::-�::·se=.et z 1967 :, .. J i e f 0 19 t St ellung: 

Die im Entwurf vorgesehenen Erh8hungen der Familienbeihi l�e 

hinsichtlich des Gru n db e t�ages von monatlich S lGO,-- je 

Kind, des Zuschl ages zur �amilienbeihilfe fGr erheblich 

behi nder te Ki nder um eb,:,�falls S 100.-- und die Einfah-

rung einer Sonderzahluns fOT K i n der , die das 4. Lebensjahr 

vollendet haben und ärztlich untersucht wu r den , werden 

begrü f H . 

So sehr eine Ausweitun� der Untersuchunsen nach dem Mutter-

Kind-Paß an sich im I nt eresse der Gesundheit von Mutter 

und Kind zu begraßen ist, sei darauf veywiesen, daß die 

Co!.) r chf Q hr u n '3 in viel er; Gem.? inden des. .:. än dl i ehen Raume-=:. 

far die Mütter mangels �us-eichender Versor gu n g mit Gy�ä-

kologen und Kinder�Tzte� ��t Scnwierigkeiten und eThBhte� 

Zeitaufwand verbunden i5:. FGr diese Frauen bestehen somit 

schlechtere "Chancen" far die Erlang�n9 des erh8hten ersten 

Teils der GeburtenbeihilFe und der n eu en So nderzahlung V�� 

S 2.000,--. Auch sollte ma� die �SondeTzahlun9" zwecks Ve--
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e i nfachung des Gesetzestextes als das bezeichnen was sie 

ist, n ämlich ein e  vie r te Rate der Geburtenbeihilfe. Diese 

Vere i nf achu n g warde das Ei n gest ändnis der Ta t sache r echt

ferti gen , daß die mi t de� letzten Novelle vorgenommene Her

absetzung der Geburten beihilfe von S 19.000f-- auf S 

13.000,-- wieder zu e in em Drittel rQ�kgängi9 gemacht wirc. 

Sachlicn un begrandet und un�öti9 k o moliziert ist auch die 

Regelung� daß die ärztlichen Untersuchungskosten neben 

den gesetzlichen Krankenv9rsicherungsträgern auch den Aus-

91e� chsfonds Far Famil!enbeihilfe bel ast en . Die Tendenz 

ztH" 8el as t l.J n 9 des F.:tfn i 1 i er;"� es t e:1 au ·=-gl e i ch·� f o n  os dt.n" ch so':' ehe 

Lei stungen �eT Krankenve�s�c�er�ns wir� durch den �ntwurf 

�§ 35 Abs.4 neu) noch verstärkt. 

Nie �ie Präsiden tenkonferenz anläßlich der letz t en N o vellie-

r ungen n achgewi esen hat! sind die Nachziehungen der Fami

lienbeihilfe in den letzten J ahren stets hi n ter den Ver

brau cherDr eisindexsteigerungen zurackgeblieben . Aus diesem 

Grund wäre eine Ern5hu�q �er Familienbeihilfe um S 200.--

je Kind und Monat notwendig_ Sie wäre auch f inanzier b ar � 

wenn der Aufwand an Sonder zahl un ge n  und der Aufwand far 

Un ter suchungsk o s ten nicht als Aufwandsposten des Aus

gleichsfonds f0r FamilienbeihilFen in Ansatz gebrac ht wOr-

aen. 

Anqesi chts der ständige� Erhöhung der laufe n den Au sgaben 

einer Familie WIrd die a�!äßlich de� letzt en N o veliler u ng 

(Schreiben �er PräsidentenKonferenz vom 10.9.1985� 

A.Z.: S - 785/ScM) erhobene �oYderUn9 er n euert t die Höhe 

der Familienbeihilfen durc� ein e Verk n a p f ung mit dem Lebens

naltungskostenlndex in ihrem ln n er en Wert zu sichern. 

Ebensol) Detont die Pl"o3-:.iC:entenk.onferenz nel.Jel' l i ch die drin

gende Notwendigkelt, die in den letzten Jahren ver schärf te 

Mehrbelastung kinderreIcher Familien zu milder n .  Die Präsi

denten kon feren z ern euert zu diesem Zweck im Si n ne ein e r  
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sozialen Gleichstellung kinderreicher Familien ihre Forde

rung� die Familienbeihilfen nach der Zahl der Kinder einer 

Familie zu staffeln, wie es der Grundkonzeption des Fami

lienlastenausgleichsgesetzes 1954 entsprach. Ein erster 

Schritt in diese Richtung wäre die Wiedereinfahrung und 

entsprechende Erhöhung der 1984 ausgelaufenen Teuerungsab

geltung far Familien mit drei oder mehr Kindern. 

Abschließend verweist die Präsidentenkonferenz neuerlich 

darauf, daß zu einem ausreichenden Familienlastenausgleich 

auch ein familiengerechtes Steuersystem notwendig wäre, 

welches seit einer Reihe von Jahren nicht mehr besteht. 

Diese Frage ist auch fQ� die vielen Nebenerwerbsbauern 

von zunehmenaer Beceutun9. Die Präsidentenkonferenz tritt 

deshalb auch bei dieser Gelegenheit - wie zuletzt in ihrem 

zitierten Schreiben vom 10.9.1985 far eine Verstärkung 

der steuerlichen Beracksichtigung der Sorgepflicht �GT 

Familien ein, insbesondere fGr die wirksame Erhöhung des 

seit Jahren unveränderten Alleinverdiener-Absetzbetrages. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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